
 
 

Amtliche Bekanntmachung 

des Zweckverbandes Südstormarn 
 

2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Südstormarn 

 

Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 1, § 5 Abs. 1 und 6, § 18 und § 19 des Gesetzes über kommunale Zusam-

menarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003, letzte berücksichtigte Änderung: § 5 geändert 

(Art. 4 Ges. v. 05.02.2025, GVOBl. 2025 Nr. 27) i.V.m § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeord-

nung Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003, letzte berücksichtigte Änderung: 

§ 27 und 46 geändert, § 34 neu gefasst (Art. 1 Ges. v. 25.07.2025, GVOBl. 2025 Nr. 121) wird nach Be-

schluss der Verbandsversammlung vom 10.12.2025 folgende 2. Änderungssatzung der Verbandssat-

zung erlassen: 

 

Artikel I 

 

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Südstormarn vom 05.09.2018 wird wie folgt geändert: 

§ 10 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: 

Die ehrenamtliche Verbandsvorsteherin oder der ehrenamtliche Verbandsvorsteher erhält 

nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine monatliche Aufwandsentschädigung in 

Höhe des Höchstbetrages der Entschädigungsverordnung. 

 

Artikel II 

 

Diese 2. Änderungssatzung zur Verbandssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

 

Glinde, den 10. Dezember 2025 

 

Zweckverband Südstormarn 

gez. Hettwer   (L.S.) 

Verbandsvorsteher 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, 

dass jede(r) in die Verbandssatzung im Büro des Zweckverbandes Südstormarn, Berliner Straße 10, 

21509 Glinde, Einsicht nehmen kann. 

 

Glinde, den 10. Dezember 2025 

Zweckverband Südstormarn  

 

gez. Hettwer    (L.S.) 

Verbandsvorsteher 

 


